
 
Bekanntmachung der Stadt Gerlingen  
Bebauungsplan und örtliche Bauvorschriften  „Leonberger Straße / Hauptstraße 1. 
Änderung“ 
 
- Bebauungsplan der Innenentwicklung - 
 
Bekanntmachung über öffentliche Auslegung des Bebauungsplanentwurfes  
gem. § 3 Abs. 2 BauGB i. V. m. § 13 a Abs. 3 BauGB 
 
Der Technische Ausschuss des Gemeinderates der Stadt Gerlingen hat in seiner öffentlichen 
Sitzung am 09.07.2012 die Änderung des Bebauungsplans und die Änderung der Satzung über 
örtliche Bauvorschriften „Leonberger Straße / Hauptstraße“ als Entwurf beschlossen und 
gleichzeitig dessen öffentliche Auslegung nach § 3 Abs. 2 BauGB bestimmt. 
 
Der Geltungsbereich umfasst eine ca. 0,8 ha große Fläche innerhalb des bestehenden Siedlungs-
bereichs (Gerlinger Innenstadt).  Zur Planabgrenzung wird auf den im abgedruckten Lageplan der 
LBBW Kommunalentwicklung GmbH vom 24.07.2012 umrandeten Geltungsbereich verwiesen.  
Maßgebend sind der Entwurf der Bebauungsplanänderung und der Entwurf der Änderung der 
Satzung über örtliche Bauvorschriften vom 24.07.2012. Es gilt die Begründung vom 24.07.2012. 
Die Aufstellung des Bebauungsplanes erfolgt  im beschleunigten Verfahren nach den Regelungen 
des § 13 a BauGB ohne Durchführung einer Umweltprüfung gemäß § 2 Abs. 4 BauGB, somit ist der 
Begründung kein Umweltbericht beigefügt. 
 
 

 
 
 
Ziel und Zweck der Planung für das Gebiet „Leonberger Straße / Hauptstraße 1. Änderung“ ist,  
den Bau von barrierefreien Eigentumswohnungen in der Innenstadt entsprechend der Nachfrage 
nach größeren Eigentumswohnungen bzw. Stadthäusern zu ermöglichen. Die hierfür erforderliche 



Flexibilität der Bebauungsmöglichkeiten soll durch die Veränderung der Baugrenzen erreicht 
werden, ohne jedoch die Ausnutzung der Grundstücksflächen im Hinblick auf die überbaubare 
Fläche und die Obergrenze der Geschossflächenzahl zu verändern. 
 
Der Bebauungsplanentwurf und der Entwurf der Satzung über örtliche Bauvorschriften sowie die 
Begründung vom 24.07.2012 liegen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB vom 
 
10.08.2012  bis 11.09.2012 während der Öffnungszeiten im Rathaus in Gerlingen, 
Rathausplatz 1, im Flur, 3. Obergeschoss 
 
öffentlich aus. Auskünfte zum Planentwurf werden beim Stadtbauamt, Zimmer 273 erteilt. 
 
Stellungnahmen können während der Auslegungsfrist abgegeben werden. Nicht fristgerecht ab-
gegebene Stellungnahmen können bei der Beschlussfassung über den Bebauungsplan unberück-
sichtigt bleiben. Ein Antrag nach § 47 der Verwaltungsgerichtsordnung ist unzulässig, soweit mit 
ihm Einwendungen geltend gemacht werden, die vom Antragsteller im Rahmen der Auslegung 
nicht oder verspätet geltend gemacht wurden, aber hätten geltend gemacht werden können.  
 
Öffnungszeiten Rathaus 
 
Montag bis Freitag 8.00 bis 12.00 Uhr 
Dienstag 15.00 bis 18.30 Uhr 
 
 
 
 
Gerlingen, den 27.07.2012 
 
 
 
 
Martina Koch-Haßdenteufel 
Erste Beigeordnete 


